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Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 „Frelflächenphotovoltaikanlage Bauernberge

Stechau" der Gemeinde Fichtwald

Sehr geehrter Herr Klünder,

mit Ihrer E-Mail vom 19.08.2022 \A/urde der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster zur

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Entsorgung von haushaltsähnlichen Abfällen obliegt gemäß § 20 KrWG i.V.m. § 3

BbgAbfBodG dem öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger. Die Aufgaben des öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträgers für das Plangebiet erfüllt der Abfalientsorgungsverband

Schwarze Elster, Hüttenstraße Ic, 01979 Lauchhammer.

Da für Freiflächenphotovoltaikanlagen keine öffentliche Ver- und Entsorgung benötigt wird,

haben wir keine Einwände oder Hinweise zum Vorhaben.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Dutschmann

Verbandsvorsteher

im Auftrag

Desire Walther

Mitarbeiterin Technik
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge
Stechau" der Gemeinde Fichtwald

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (l) bzw. § 2 (2) BauGB ist die
Abgabe einer Stellungnahme erforderlich.

Gegen das o.g. Vorhaben gibt es Seitens des HWAZ keine Einwände.
Im ausgewiesenen Gebiet sind keine Anlagen des HWAZ vorhanden.
Die vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen des HWAZ liegen in den ÖL Stechau und
Hillmersdorf.

Überlandleitungen sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.

Zusätzliche Hinweise und Anregungen ergehen unsererseits nicht.

Mit fi-eundlichen Grüßen

Karola Lehmann

SB Liegenschaften
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Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

Planung/Vorhaben: 

Gemeinde 1 Ortsteil: 

Kreis: 

Region: 

Frankfurt (Oder), 21.09.2022 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau" 

Vorentwurf vom 12.08.2022 (GKU Standortentwicklung GmbH, Berlin) 

Fichtwald 1 Stechau 

Elbe-Elster 

Lausitz-Spreewald 

Anfrage vom: 
	

Eingang am: 
	

Ihr Zeichen/Reg-Nr.: 
19.08.2022 
	

19,08.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem o. g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan geben wir folgende Stellungnahme ab: 
Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 des Landesplanungsvertrages 

Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB 

Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht: 

Die Planungsabsicht ist nicht hinreichend zu beurteilen. 
Die Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung. 
Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung zu erkennen. 

Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

Erläuterungen 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine in den Festlegungskarten des LEP HR und des sachlichen 
Teilregionalplanes  II  getroffenen flächenbezogenen Festsetzungen. Das Vorhaben befindet sich außerhalb 
des Freiraumverbundes des LEP HR und von Vorrang- und Vorbehaltsflächen für die Gewinnung und Si-
cherung oberflächennaher Rohstoffe. 
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Die Planung befindet sich somit weder im Widerspruch zu den Zielen Z 6,2 LEP HR (Freiraumverbund) und 
Z 4.4.16 Teilregionalplan  II  (Vorrangflächen zur Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe) 
noch zu weiteren Zielen der Raumordnung. 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung des Vorhabens 

• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. 1 S. 235) 
• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 

(GVBI.  II,  Nr. 35) 
• Regionalplan Lausitz-Spreewald - Sachlicher Teilregionalplan 11 „Gewinnung und Sicherung oberflä-

chennaher Rohstoffe" vom 17.11.1997 (Amtlicher Anzeiger Nr. 33) 

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 
Grundsätze der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. Für die vor-
liegende Planungsabsicht relevante Grundsätze der Raumordnung wurden in die Begründung des Vorent-
wurfes integriert. Sie könnten ggf. um  § 4 Abs. 2 LEPro (Nutzung regenerativer Energien in ländlichen Räu-
men als Teil der Kulturlandschaft) ergänzt werden. 

Hinweise 

• Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gibt es unsererseits keine Hinweise. Eigene 
umweltbezogene Daten liegen der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nicht vor. 

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht 
wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mit-
teilung unberührt. 

• Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung / Trägerbeteiligung zu Bau-
leitplänen, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB 
oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder  Download-Link) 
und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen; g15.post@g1.berlin-brandenburg.de   . 

• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link: 
https://g1.berlin-brandenburq.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

a 

Meinert 
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